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AUSZUG AUS EINEM VORSCHLAG, DER ZU BADEN AUF DER JAHRRECHNUNG

WEGEN DES SIGRISTENGUETLEINS ZU BIRMENSTORF GEMACHT WURDE

EA V 2 , 1676 Art . 78

Da wegen Birmenstorf Streitigkeiten mit Bern entstanden sind,
haben Bürgermeister Salomon Hirzel von Zürich , Landvogt Ludwig
Meyer von Luzern , Landammann und Landeshauptmann Sebastian Pere-
grin Zwyer von Evebach von Uri und Landammann Johann Heinrich
Eimer von Glarus folgenden Vorschlag ausgearbeitet:
1. Text fehlt
2 . Das Sigristengütlein soll weiterhin Eigentum und Lehen des

Klosters Königsfelden sein . Doch möge es dem Sigristen zum
alten Zins überlassen werden , dergestalt dass die Katholiken
jedesmal , wenn es frei werde , dem Hofmeister zwei oder drei
Katholiken , die zu diesem Amt tauglich seien , vorschlagen,
wobei der Hofmeister von den Vorgeschlagenen einen nach sei¬
nem Gefallen ernennen und ihm das Lehen übergeben soll . Um
jede Gefahr abzuwenden , könne der Hofmeister die Katholiken
auch um einen weitern Vorschlag bitten , sofern ihm die Vorge¬
schlagenen nicht genehm seien.

3 . Von altersher könne jeder Landvogt und Landschreiber zu Baden
siegeln und Dokumente ausstellen . Dieses Recht soll jedoch
nicht für die Höfe zu Birmenstorf gelten , da sie Eigentum des



.Klosters Königsfelden seien . Deshalb soll der Hofmeister oder

HofSchreiber zu Königsfelden dort siegeln oder schreiben . Die¬

se Spezialbestimmung möge aber für andere Gerichte und Lehens¬

herren keine Konsequenzen haben.

Kopie
AH 10 , 61- 62 - Blatt 61v  und 62r leer
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